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Betreff 

Abfuhrordnung 2026 
Veröffentlichung Amtsbericht im Internet 
 
 

Amtsbericht 
 

Eine Richtigstellung hinsichtlich der Abgabemengen von Garten- und Grünabfällen am 
Recyclinghof der Stadt Salzburg macht eine geringfügige Anpassung der geltenden 
Abfuhrordnung 2025 erforderlich. 

In § 1 Abs. 9 sind derzeit 3 m³ Garten- und Grünabfälle angeführt, die pro Tag am 
Recyclinghof selbständig angeliefert werden können. Aus Kapazitätsgründen können jedoch 
seit jeher durchschnittlich nur 1 m³ pro Kunde und Tag übernommen werden. Diese 
Mengenbegrenzung soll nunmehr korrekt dargestellt werden. 

Darüber hinaus wird das Abfuhrintervall in einem kleinen Teilbereich der Aigner Straße 
angepasst. Im Bereich der Hausnummer 19 erfolgt anstelle einer wöchentlichen Abfuhr 
künftig eine zweimal wöchentliche Entleerung. 

Konkretisiert werden zudem die Rahmenbedingungen für die Abholung von Garten- und 
Grünabfällen bei Liegenschaften. Festgelegt wird, dass die Abfälle auf der eigenen 
Liegenschaft gelagert und erst unmittelbar vor dem vereinbarten Abholtermin zur Sammlung 
bereitgestellt werden dürfen. Das Bereitstellen hat so zu erfolgen, dass weder Personen noch 
Sachen gefährdet werden, die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird und die Sammlung 
rasch sowie ungehindert durchgeführt werden kann. 

Abgesehen von diesen geringfügigen Anpassungen ergeben sich keine inhaltlichen 
Änderungen gegenüber der bisher geltenden Abfuhrordnung 2025. 
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Amtsvorschlag 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
  
Die beiliegende Abfuhrordnung 2026 wird zum Beschluss erhoben. 
 
 
Der Sachbearbeiter / Die Sachbearbeiterin: 
Mag. Dr. Jürgen Wulff-Gegenbaur, MBA 
 

Der Abteilungsvorstand / Die Abteilungsleiterin: 
Mag. Stefanie Kritzer, Bakk. MBA 
 
Elektronisch gefertigt 

 
 
Gesehen: 
Der Bürgermeister-Stellvertreter: 
Mag. Dr. Florian Kreibich 
 
 
Beilage: Abfuhrordnung 2026 (Beilage 1)  
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